
BUNDESPOLIZEIDIREKTION WIEN
Büro f. Vereins-, Versammlungs- u. Medienrechtsangelegenheiten
1010 Wien, Schottenring 7-9

B(+43l0) (1) 313 10-0*

GZ" S 257008V/12

N iedersch rift
Vernehmu ng von Beschu ldigten im Verwaltu ngsstrafverfah ren

Ort der Amtshandfung ,' ,,, :::'
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wlag,xitfingät,,onät ,. ,,i,,r , ,

Weiterä amtliChe Organe und sönstige Anwesände

Vor- und Familienname

Luzius Bernhard
Geburtsdatum Geburtsort

NiA NiA
Ansöhrift

NiA

Beginn (Datum, Uhzeit)

06.03.2012,09.30 Uhr

Personaldaten:
(soweit diese aus dem Akt ersichtlich sind, werden sie zur Anerkennung und Richtigstellung nur vorgelesen)

Staatsangöhörigköit

NiA
Farnilienstand

ledig
Beschäftlgun0

selbstständig
Vermögens-, Einkommens- und Familienverhältnisse

V: keines, E: keine Angaben, S: 2 Kinder

Gegenstand der Vernehmung :

Venrvaltungsstrafuerfahren wegen Verletzung des Mediengesetzes in Hinblick auf die Website

www.alanohof.com

Befragt, wer als Medieninhaber der Website www.alanohof.com anzusehen ist, gebe ich an, dass ich der

Medieninhaber dieser Website bin.

lch werde darauf hingewiesen, dass diese Website kein ordnungsgemäßes lmpressum im Sinne des $ 25

rvr.oirno"r"tr aurweist. Gemab S 2b Abs. 2 Mediengesetz sind auch auf einer Website folgende {ngaben
;ä;t;;;ö"; M;;;;;inn"o"iriinr".än oo"r Firmä, mit Unternehmensgesenstand, mit Wohnort, S.itz oder

ftfi*JJriä..u*-unä rii nrt ,nO Höhe der Beteiligung. Wenn er eine Gesellschaft oder ein Verein ist, der oder

Ole Ces.naftr"führ"r, die Mitglieder des Vorstanäes und Aufsichtsrates und die Gesellschafter, deren Einlage

oder Stammeiniage 25 vH übersteigt.

lm gegenständlichen Falle hätte in dem lmpressum lediglich stehen mÜssen: Luzius Bernhard, Wien.

lch nehme dies zur Kenntnis, gebe aber bekannt, dass es sich hierbei nicht um eine Website, sondern um ein

vrir.üiro oäneiliörgenOe rai tui t-ast gelegt ,$lt qauen,.elql.q Mädleninhaber oar wepsite 'ätanoiPftCll

"itbiitlse;i'jurd'leiei 
weotite'mit r'lämän'ooei'Firma mit Unternehmenigegp.l.*t?n9, m!t wohnort, sitz öder

! FUr die übrigen Teile der Niederschrift wird folgendes technisches Hilfsmittel verwendet:

l\i*rler*chriil N{r 171'u v *'1 1?.?S** Ssit$ I vsil ;



E Der vorstehende Bescheid wird mündlich verkündet. Die anwesenden Parteien werden über ihr Recht
belehrt, eine schriftliche Ausfertigung des mllndlich verkündeten Bescheides zu verlangen. Eine schriftliche
Ausfertigung des Bescheides wird verlangt von:

Die Niederschrift wird den Anwesenden

EI zur Durchsicht vorgelegt

n vorgelesen

! Der lnhalt der Niederschrift wird wiedergegeben durch:

Auf die

n Verlesung der Niederschrift oder Vorlage zur Durchsicht

n Wiedergabe des lnhaltes der mit einem technischen Hilfsmittel aufgenommenen Niederschrift

wird vezichtet von:

I Die Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung

wird verlangt von:

Ende der Amtshandlung um 09.50 Uhr

Beschuldigte/r:

Luzius Bernhard

sonstige Anwesende:

Dolmetsch: (falls erforderlich) Bea
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